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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2018 Ausgegeben am 14. August 2018 Teil I
57. Bundesgesetz: Anderung des Einfiihrungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen
2008, des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, des
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 und des

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes
(NR: GP XXVI RV 193 AB 227 S. 34. BR: 9996 AB 10014 S. 882.)
[CELEX-Nr.: 32010L.0064, 320121.0013, 320131.0048, 320161.0343]

57. Bundesgesetz, mit dem das Einfiihrungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen
2008, das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991
und das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz geindert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Einfiihrungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008

Das Einfithrungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 — EGVG, BGBI. I Nr. 87/2008,
zuletzt gedndert durch das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausfiihrungsgesetz 2013, BGBI. I Nr. 33/2013,
wird wie folgt gedndert:

1. Art. Il Abs. 1 Z 2 lautet:

,,2. sich die Beforderung durch eine dem 6ffentlichen Verkehr dienende Einrichtung verschafft, ohne
das nach den Tarifbestimmungen und Beforderungsbedingungen dieser Einrichtungen
festgesetzte Entgelt ordnungsgemil zu entrichten, und bei der Betretung im Beforderungsmittel
auf Aufforderung den Fahrpreis und einen allfilligen in den Tarifbestimmungen oder
Beforderungsbedingungen vorgesehenen Zuschlag entweder nicht unverziiglich oder, wenn seine
Identitét feststeht, nicht binnen zwei Wochen zahlt, oder*

2. Art. III Abs. 4 entfillt; die Abs. 5 und 6 erhalten die Absatzbezeichnungen ,(4)* und ,(5)*; in Abs. 5
(neu) wird der Ausdruck ,,Abs. 5 durch den Ausdruck ,,Abs. 4 ersetzt.

3. Art. V Abs. 5 lautet:

»(5) Art. I Abs. 2 Z 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 87/2012 ist nicht in Kraft
getreten.

4. Dem Art. V wird folgender Abs. 8 angefiigt:

»(8) Art. IIT Abs. 1 Z 2, Abs. 4 (neu) und Abs. 5 (neu) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1
Nr. 57/2018 treten mit Ablauf des Monats der Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft. Gleichzeitig
tritt Art. III Abs. 4 auBer Kraft.”
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Artikel 2
Anderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991

Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 — AVG, BGBIL. Nr. 51/1991, zuletzt gedndert
durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 161/2013, wird wie folgt gedndert:

1. In § 13 Abs. 8 wird nach der Wortfolge ,in jeder Lage des Verfahrens* die Wortfolge ,bis zu einer
allfélligen SchlieBung des Ermittlungsverfahrens (§ 39 Abs. 3)* eingefiigt.

2. § 36a Abs. 2 und 3 lautet:
»(2) Abs. 1 Z 3 gilt fiir eingetragene Partner sinngemés.

(3) Die durch eine Ehe, Lebensgemeinschaft oder eingetragene Partnerschaft begriindete Eigenschaft
einer Person als Angehoriger bleibt aufrecht, auch wenn die Ehe, die Lebensgemeinschaft oder die
eingetragene Partnerschaft nicht mehr besteht.*

3. In § 39 erhdlt Abs. 2a die Absatzbezeichnung ,(2b)“; nach Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefiigt:

,»(2a) Jede Partei hat ihr Vorbringen so rechtzeitig und vollstdndig zu erstatten, dass das Verfahren
moglichst rasch durchgefiihrt werden kann (Verfahrensférderungspflicht).

4. In § 39 wird Abs. 3 durch folgende Abs. 3 bis 5 ersetzt:

»(3) Wenn die Sache zur Entscheidung reif ist, kann die Behorde das Ermittlungsverfahren durch
Verfahrensanordnung fiir geschlossen erkldren. Die Erklarung hat nach Mdglichkeit in der miindlichen
Verhandlung, in allen anderen Féllen schriftlich zu ergehen.

(4) Das Ermittlungsverfahren ist auf Antrag fortzusetzen, wenn eine Partei glaubhaft macht, dass
Tatsachen oder Beweismittel ohne ihr Verschulden nicht geltend gemacht werden konnten und allein oder
in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens voraussichtlich einen im
Hauptinhalt des Spruches anders lautenden Bescheid herbeifiihren wiirden. Die Entscheidung iiber den
Antrag erfolgt durch Verfahrensanordnung. Die Behorde kann das Ermittlungsverfahren jederzeit von
Amts wegen fortsetzen.

(5) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, gilt das Ermittlungsverfahren
als nicht geschlossen, wenn der Bescheid nicht binnen acht Wochen ab jenem Zeitpunkt, zu dem erstmals
einer Partei gegeniiber das Ermittlungsverfahren fiir geschlossen erkldrt worden ist, gegeniiber einer
Partei erlassen wird.*

5. In §40 Abs. 1, § 58a und § 73 Abs. 1 wird der Klammerausdruck ,(§ 39 Abs. 2a)* jeweils durch den
Klammerausdruck ,,(§ 39 Abs. 2b)“ ersetzt.

6. § 41 Abs. 2 lautet:

»(2) Die Verhandlung ist so anzuberaumen, dass die Teilnehmer rechtzeitig und vorbereitet
erscheinen konnen. Die Verstandigung (Kundmachung) iiber die Anberaumung der Verhandlung hat die
fir Ladungen vorgeschriebenen Angaben einschlieBlich des Hinweises auf die gemif § 42 eintretenden
Folgen zu enthalten. Sie kann unter Hinweis auf die gemdB § 39 Abs. 4 eintretenden Folgen die
Aufforderung an die Parteien enthalten, binnen einer angemessenen, vier Wochen moglichst nicht
iibersteigenden Frist alle ihnen bekannten Tatsachen und Beweismittel geltend zu machen. Falls fiir
Zwecke der Verhandlung Pline oder sonstige Behelfe zur Einsicht der Beteiligten aufzulegen sind, ist
dies bei der Anberaumung der Verhandlung unter Angabe von Zeit und Ort der Einsichtnahme
bekanntzugeben.*

7. Nach § 51 wird folgender § 51a samt Uberschrift eingefiigt:

,Audiovisuelle Vernehmungen

§ S1a. Nach Mafigabe der technischen Mdglichkeiten kann eine Vernehmung unter Verwendung
technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildiibertragung durchgefiihrt werden, es sei denn, das
personliche Erscheinen vor der Behorde ist unter Beriicksichtigung der Verfahrensékonomie
zweckmaéBiger oder aus besonderen Griinden erforderlich.*

8. Dem § 82 wird folgender Abs. 22 angefiigt:

) »(22) § 13 Abs. 8, § 36a Abs. 2 und 3, § 39 Abs. 2a bis 5, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 2, § 51a samt
Uberschrift, § 58a und § 73 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 57/2018 treten mit
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.*
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Artikel 3
Anderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991

Das Verwaltungsstrafgesetz 1991 — VStG, BGBI. Nr. 52/1991, zuletzt gedndert durch das
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausfithrungsgesetz 2013, BGBI. I Nr. 33/2013, wird wie folgt geandert:
1. In § 5 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefiigt:

»(1a) Abs. 1 zweiter Satz gilt nicht, wenn die Verwaltungsiibertretung mit einer Geldstrafe von iiber
50 000 Euro bedroht ist.*
2.In § 14 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,zwangsweise eingebracht durch das Wort ,eingetrieben” ersetzt.
3. In § 24 wird das Zitat ,,39 Abs. 3, durch das Zitat ,,§ 39 Abs. 3 bis 5, ersetzt.

4. Dem § 26 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) Ob und inwieweit die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes durch Ausiibung der in
diesem Bundesgesetz geregelten Befugnisse am Strafverfahren mitzuwirken haben, bestimmen die
Verwaltungsvorschriften.*

5. In §27 Abs. 2a Z 1 wird nach der Wortfolge ,Betrieb eines Unternechmens oder* die Wortfolge ,,die
Ausilibung® eingefiigt.

6. § 27 Abs. 3 lautet:

,»(3) Amtshandlungen der Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes gelten, unabhingig davon, wo
sie vorgenommen werden, als Amtshandlungen der ortlich zustdndigen Behorde.

7.8 27 Abs. 4 entfdllt.
8. In § 30 Abs. 3 erster Satz wird das Wort ,,vollzogen* durch das Wort ,vollstreckt™ ersetzt.
9. In § 31 Abs. 3 Z 3 wird das Wort ,Beschuldigte* durch das Wort ,Bestrafte* ersetzt.

10. In § 32 Abs. 2 wird nach dem Ausdruck ,Ersuchen um Vernehmung,* der Ausdruck ,Beratung,*
eingefiigt.

11. Nach § 32 wird folgender § 32a samt Uberschrift eingefiigt:
»verteidiger

§ 32a. Beschuldigte haben in jeder Lage des Verfahrens das Recht, mit einem Verteidiger Kontakt
aufzunehmen, ihn zu bevollméchtigen und sich mit ihm zu besprechen, ohne dabei liberwacht zu werden.
Als Verteidiger sind die in § 48 Abs. 1 Z 5 der Strafprozefordnung 1975 — StPO, BGBI. Nr. 631/1975,
genannten Personen zugelassen.*

12. Vor § 33 wird folgende Uberschrift eingefiigt:

,vYernehmung*

13. § 33 Abs. 2 und 3 lautet:

,»(2) Der Beschuldigte ist, erforderlichenfalls unter Beiziehung eines Dolmetschers, in einer fiir ihn
verstindlichen Sprache iiber die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, iiber das Recht, sich zur Sache
zu duflern oder nicht auszusagen, und tiber das Recht auf Beiziehung eines Verteidigers zu belehren. Der
Umstand der Belehrung sowie der Verzicht auf Beiziehung eines Verteidigers sind schriftlich
festzuhalten.

(3) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an ihn gestellten Fragen nicht gezwungen werden.
Er darf nicht durch Zwangsmittel, Drohungen, Versprechungen oder Vorspiegelungen zu AuBerungen
genoétigt oder bewogen werden. Die Stellung von Fragen, in welchen eine nicht zugestandene Tatsache als
bereits zugestanden angenommen wird, ist nicht zuldssig. Fragen, wodurch Umstinde vorgehalten
werden, die erst durch die Antwort festgestellt werden sollen, diirfen erst dann gestellt werden, wenn der
Befragte nicht in anderer Weise zu einer Erkldrung {iber dieselben gefiihrt werden konnte; die Fragen sind
in solchen Fillen wortlich in die Niederschrift aufzunehmen. Der Beschuldigte darf nicht durch
Zwangsstrafen zur Herausgabe von Tatgegenstanden und Beweismitteln verhalten werden.*
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14. Nach § 33 wird folgender § 33a samt Uberschrift eingefiigt:
,Beratung

§ 33a. (1) Stellt die Behorde eine Ubertretung fest und sind die Bedeutung des strafrechtlich
geschiitzten Rechtsgutes und die Intensitét seiner Beeintréchtigung durch die Tat und das Verschulden
des Beschuldigten gering, so hat ihn die Behorde, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes
bestimmen, mit dem Ziel einer mdglichst wirksamen Beendigung des strafbaren Verhaltens oder der
strafbaren Tétigkeiten zu beraten und ihn schriftlich unter Angabe der festgestellten Sachverhalte
aufzufordern, innerhalb einer angemessenen Frist den den Verwaltungsvorschriften und behordlichen
Verfiigungen entsprechenden Zustand herzustellen.

(2) Wird der schriftlichen Aufforderung innerhalb der von der Behorde festgelegten oder erstreckten
Frist entsprochen, dann ist die weitere Verfolgung einer Person wegen jener Ubertretungen, betreffend
welche der den Rechtsvorschriften und behordlichen Verfiigungen entsprechende Zustand hergestellt
worden ist, unzuléssig.

(3) Die Intensitit der Beeintrichtigung des strafrechtlich geschiitzten Rechtsgutes ist jedenfalls nicht
gering, wenn die Ubertretung nachteilige Auswirkungen auf Personen oder Sachgiiter bewirkt hat oder
das Auftreten solcher Auswirkungen bei auch nur kurzem Andauern des strafbaren Verhaltens oder der
strafbaren Tétigkeiten zu erwarten ist.

(4) Die Intensitit der Beeintrachtigung des strafrechtlich geschiitzten Rechtsgutes gilt als gering,
wenn geringfligige Abweichungen von technischen MaBlen festgestellt wurden und keine der im Abs. 3
genannten Umsténde vorliegen.

(5) Abs. 1 und 2 sind jedenfalls nicht anzuwenden auf

1. Ubertretungen von Verwaltungsvorschriften, die zur Strafbarkeit vorsitzliches Verhalten
erfordern;

2. Ubertretungen, die innerhalb der letzten drei Jahre vor Feststellung der Ubertretung bereits
Gegenstand einer Beratung und schriftlichen Aufforderung durch die Behdrde waren oder zu
denen einschldgige noch nicht getilgte Verwaltungsstrafen bei der Behdrde aufscheinen;

3. Ubertretungen, die Anlass zu in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen einstweiligen
Zwangs- und Sicherungsmafnahmen geben;

4. Ubertretungen, fiir welche die Verwaltungsvorschriften die MaBnahme der Entziehung von
Berechtigungen vorsehen.*
15. Vor § 34 wird folgende Uberschrift eingefiigt:
,vYorliufiges Absehen von der Einleitung oder Fortfiihrung des Strafverfahrens*

16. Nach § 34 wird folgender § 34a samt Uberschrift eingefiigt:
,.JInformation der Medien

§ 34a. (1) Den Behorden obliegt die Information der Medien (§ 1 des Mediengesetzes — MedienG,
BGBI. Nr.314/1981) iber die von ihnen gefiilhrten Ermittlungsverfahren nach Maligabe der
nachstehenden Absitze unter Beriicksichtigung des Interesses der Offentlichkeit an sachlicher
Information iiber Verfahren von 6ffentlicher Bedeutung.

(2) Eine Information der Medien ist nur zuldssig, wenn durch ihren Zeitpunkt und Inhalt die
Personlichkeitsrechte der betroffenen Personen, der Grundsatz der Unschuldsvermutung sowie der
Anspruch auf ein faires Verfahren nicht verletzt werden.

(3) Auskiinfte sind nicht zu erteilen, soweit schutzwiirdige Geheimhaltungsinteressen
entgegenstehen oder wenn durch die Auskunft der Zweck des Ermittlungsverfahrens gefdahrdet ware.

17. Die Uberschrift zum 2. Abschnitt des I1. Teiles lautet:

,»2. Abschnitt
Sicherung der Strafverfolgung und der Strafvollstreckung

18. Nach der Uberschrift zum 2. Abschnitt wird folgender § 34b samt Uberschrift eingefiigt:
,ldentititsfeststellung

§ 34b. Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes sind zur Feststellung der Identitit einer
Person erméchtigt, wenn diese auf frischer Tat betreten oder unmittelbar danach entweder glaubwiirdig
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der Tatbegehung beschuldigt oder mit Gegenstidnden betreten wird, die auf ihre Beteiligung an der Tat
hinweisen. § 35 Abs. 2 und 3 des Sicherheitspolizeigesetzes — SPG, BGBIL. Nr. 566/1991, ist sinngemél
anzuwenden.

19. In § 36 Abs. 1 entfillt der zweite Satz; der letzte Satz wird durch folgende Sitze ersetzt:

,Hat er von seinem Recht auf Beiziehung eines Verteidigers Gebrauch gemacht, so ist die Vernehmung
bis zum Eintreffen des Verteidigers aufzuschieben, es sei denn, dass damit eine erhebliche Gefidhrdung
der Ermittlungen oder eine Beeintrdchtigung von Beweismitteln verbunden wire; eine solche
Beschrinkung des Rechts auf Beiziehung eines Verteidigers ist schriftlich festzuhalten. Die Anhaltung
darf keinesfalls ldnger als 24 Stunden dauern.*

20. § 36 Abs. 2 erster Satz entfdllt.

21. § 36 Abs. 3 lautet:

,»(3) Dem Festgenommenen ist ohne unnétigen Aufschub zu gestatten, einen Angehdrigen (§ 36a
AVG) oder eine sonstige Person seines Vertrauens zu verstindigen und Kontakt mit einem Verteidiger
aufzunehmen und diesen zu bevollmédchtigen. Einem Festgenommenen, der nicht &sterreichischer
Staatsbiirger ist, ist ferner zu gestatten, die konsularische Vertretung seines Heimatstaates unverziiglich
von der Festnahme zu verstindigen und mit dieser Kontakt aufzunehmen. Bestehen gegen eine
Verstindigung durch den Festgenommenen selbst Bedenken, so hat die Behorde die Verstindigung
vorzunehmen.*

22. In § 36 Abs. 4 wird die Wortfolge ,,von seinen Rechtsbeistinden sowie von den diplomatischen oder
konsularischen Vertretern* durch die Wortfolge ,,von seinem Verteidiger sowie von den konsularischen
Vertretern® ersetzt.

23. Nach § 36 wird folgender § 36a samt Uberschrift eingefiigt:
,.Rechtsbelehrung

§ 36a. Der Beschuldigte ist sogleich oder unmittelbar nach seiner Festnahme schriftlich in einer fiir
ihn verstindlichen Sprache iber die Griinde seiner Festnahme und die gegen ihn erhobenen
Anschuldigungen, iiber sein Recht auf Akteneinsicht, {iber sonstige wesentliche Rechte im Verfahren
(§ 33 Abs. 2, § 36 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 3 erster und zweiter Satz) und dariiber zu informieren, dass er
berechtigt ist, Zugang zu dringender medizinischer Versorgung zu erhalten. Ist die schriftliche Belehrung
in einer Sprache, die der Beschuldigte versteht, nicht verfligbar, so ist er miindlich unter Beiziehung eines
Dolmetschers zu belehren und die schriftliche Ubersetzung ist ihm nachzureichen. Der Umstand der
Belehrung ist schriftlich festzuhalten.

24. In § 37a Abs. 1 wird die Wortfolge ,,Die Behorde kann besonders geschulte Organe des 6ffentlichen
Sicherheitsdienstes ermédchtigen, von Personen, die auf frischer Tat betreten werden, eine vorldufige
Sicherheit einzuheben, durch die Wortfolge ,Die Organe des oOffentlichen Sicherheitsdienstes sind
erméchtigt, von Personen, die auf frischer Tat betreten werden, eine vorldufige Sicherheit einzuheben,*
ersetzt; im letzten Satz entfillt die Wortfolge ,,Abs. 1 letzter Satz,”.

25. In § 37a Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge ,,als vorlaufige Sicherheit beschlagnahmen® durch die
Wortfolge ,,vorlaufig sicherstellen* ersetzt, der letzte Satz entfillt.

26. In § 37a Abs. 4 entfdillt die Wortfolge ,,oder die Beschlagnahme*,
27. In § 39 Abs. 2 erster Satz wird die Wortfolge ,,vorldufig in Beschlag nehmen* durch die Wortfolge

,vorldufig sicherstellen ersetzt.
28. Nach § 39 wird folgender § 39a samt Uberschrift eingefiigt:
»Zwangsgewalt

§ 39a. Die Organe des Offentlichen Sicherheitsdienstes sind erméchtigt, verhiltnisméBigen und
angemessenen Zwang anzuwenden, um die ihnen nach den §§ 34b, 35, 37a Abs.3 und 39 Abs. 2
eingerdumten Befugnisse durchzusetzen. Dabei haben sie unter Achtung der Menschenwiirde und mit
moglichster Schonung der Person vorzugehen. Fiir den Waffengebrauch gelten die Bestimmungen des
Waffengebrauchsgesetzes 1969, BGBI. Nr. 149/1969.%

29. In § 40 Abs. 2 wird das Wort ,,Rechtsbeistand durch das Wort ,,Verteidiger* ersetzt.

30. In § 41 Abs. 2 wird vor der Wortfolge ,keine Folge geleistet™ das Wort ,,ungerechtfertigt® eingefiigt.
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31. Dem § 43 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

,(4) Hat der Beschuldigte bei seiner Vernechmung einen Verteidiger beigezogen, so darf sich dieser
an der Vernehmung beteiligen, indem er nach deren Abschluss oder nach thematisch
zusammenhdngenden Abschnitten ergdnzende Fragen an den Beschuldigten richtet oder Erklarungen
abgibt. Wahrend der Vernehmung darf sich der Beschuldigte nicht mit dem Verteidiger iiber die
Beantwortung einzelner Fragen beraten.*

32. In § 44 Abs. 1 erhalten die Z 3 bis 10 die Ziffernbezeichnungen ,4.° bis ,,11.“; folgende Z 3 wird
eingefiigt:
,.3. den Namen eines allfélligen Verteidigers des Beschuldigten;*

33. In § 44 Abs. 3 Z 1 werden die Wortfolge ,nicht Folge leistet” durch die Wortfolge ,ungerechtfertigt
keine Folge geleistet hat* und die Wortfolge ,,ohne Anhdren des Beschuldigten* durch die Wortfolge
,ohne seine Anhorung* ersetzt.

34. Nach § 44a wird folgender § 44b eingefiigt:

8 44b. (1) Jedes Straferkenntnis hat eine Belehrung iiber das Recht des Beschuldigten, im
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht einen Verfahrenshilfeverteidiger zu erhalten (§ 40 des
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes — VwGVG, BGBI. I Nr. 33/2013), zu enthalten.

(2) Abs. 1 ist nicht auf Verwaltungsiibertretungen anzuwenden,

1. die mit einer Geldstrafe von bis zu 7 500 Euro und keiner Freiheitsstrafe bedroht sind oder
2. fiir die bereits ein Verfahren nach den Bestimmungen des 4. Abschnittes durchgefiihrt worden

ist.”
35. In § 46 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefiigt:

»(la) Ist der Beschuldigte der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig, so ist dem
Straferkenntnis eine Ubersetzung in einer fiir den Beschuldigten verstindlichen Sprache anzuschlieBen.
Sofern dies einem fairen Verfahren nicht entgegensteht, kann die Ubersetzung durch auszugsweise
Darstellung des wesentlichen Inhalts ersetzt werden. Die Pflicht zur Ubersetzung des Straferkenntnisses
ist nicht auf Verwaltungsiibertretungen anzuwenden, die mit einer Geldstrafe von bis zu 7 500 Euro und
keiner Freiheitsstrafe bedroht sind oder wegen denen bereits ein Verfahren nach den Bestimmungen des
4. Abschnittes durchgefiihrt worden ist.*

36. In § 46 Abs. 2 wird nach der Wortfolge ,,die Rechtsmittelbelehrung* die Wortfolge ,,, die Belehrung
iiber das Recht auf Beigabe eines Verfahrenshilfeverteidigers im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
gemal § 44b* eingefiigt.
37. Die Uberschrift vor den §§ 47 bis 49 lautet:

LwStrafverfiigung*
38. In §47 Abs. 1 wird der Ausdruck ,einer Militdrwache® durch den Ausdruck ,,einem militdrischen
Organ im Wachdienst™ ersetzt.
39. § 47 Abs. 2 lautet:

»(2) Das oberste Organ kann, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch
Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestinde von Verwaltungsiibertretungen
bestimmen, fiir die die Behorde durch Strafverfiigung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im
Vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 500 Euro verhdngen darf.*

40. § 49 Abs. 2 erster Satz lautet:

,»Wenn der Einspruch rechtzeitig eingebracht und nicht binnen zwei Wochen zuriickgezogen wird, ist das
ordentliche Verfahren einzuleiten.*

41. § 49 Abs. 2 vierter Satz lautet:

,»In allen anderen Féllen tritt durch den Einspruch, soweit er nicht binnen zwei Wochen zuriickgezogen
wird, die gesamte Strafverfiigung aufler Kraft.“

42. § 49 Abs. 3 lautet:

»(3) Wenn ein Einspruch nicht oder nicht rechtzeitig erhoben oder zuriickgezogen wird, ist die
Strafverfiigung zu vollstrecken.*
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43. § 49a Abs. 1 lautet:

(1) Das oberste Organ kann, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch
Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestinde von Verwaltungsiibertretungen
bestimmen, fiir die die Behorde durch Anonymverfiigung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im
Vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 365 Euro vorschreiben darf.*

44. In § 49a Abs. 2 werden die Wortfolge ,Hat die Behorde“ durch die Wortfolge ,Hat das oberste
Organ® und das Wort ,Ersatzstrafe” durch das Wort ,Ersatzfreiheitsstrafe® ersetzt.

45. In § 49a Abs. 6 letzter Satz wird die Wortfolge ,Uberweisung des Strafbetrages durch die Wortfolge
,Uberweisung des vorgeschriebenen Strafbetrages oder eines hoheren Betrages* ersetzt.
46. Dem § 49a wird folgender Abs. 10 angefiigt:

,»(10) Wird binnen der in Abs. 6 bezeichneten Frist mittels Beleges (Abs. 4) ein hoherer Betrag als
der durch die Anonymverfiigung vorgeschriebene Strafbetrag eingezahlt, so ist ein Betrag in der Hohe des
Differenzbetrages abziiglich zwei Euro zuriickzuzahlen; iibersteigt dieser Betrag zwei Euro nicht, hat
keine Riickzahlung zu erfolgen.*

47. § 50 Abs. 1 zweiter Satz und dritter Satz wird durch folgenden Satz ersetzt:

»Das oberste Organ kann, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch
Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestinde von Verwaltungsiibertretungen
bestimmen, fiir die durch Organstrafverfiigung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im Vorhinein
festgesetzte Geldstrafe bis zu 90 Euro eingehoben werden darf.*
48. § 50 Abs. 3 lautet:

»(3) Die Behorde kann einem Organ (Abs. 1) die Erméchtigung entziechen, wenn sie dies fiir
erforderlich erachtet.*

49. In § 50 Abs. 6 letzter Satz wird die Wortfolge ,,Uberweisung des Strafbetrages* durch die Wortfolge
,Uberweisung des einzuhebenden Strafbetrages oder eines hoheren Betrages* ersetzt.
50. In § 50 wird nach Abs. 7 folgender Abs. 7a eingefiigt:

,»(7a) Wird binnen der in Abs. 6 bezeichneten Frist mittels Beleges (Abs. 2) ein hoherer Betrag als
der durch die Organstrafverfiigung eingehobene Strafbetrag eingezahlt, so ist ein Betrag in der Hohe des
Differenzbetrages abziiglich zwei Euro zuriickzuzahlen; iibersteigt dieser Betrag zwei Euro nicht, hat
keine Riickzahlung zu erfolgen.*

51. In § 50 wird nach Abs. 8 folgender Abs. 9 angefiigt:

,»(9) Die Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur Vornahme von Handlungen im Sinne

der Abs. 1, 2 und 8 erméchtigt.*

52. § 52a Abs. 2 wird folgender Satz angefiigt:

,Die Ersatzpflicht trifft jenen Rechtstriger, in dessen Namen die Behorde in der Angelegenheit gehandelt
hat.*

53. § 53b Abs. 2 dritter Satz entfillt.

54. § 53b wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) Wird gegen das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem die Freiheitsstrafe verhdngt
wurde, Revision beim Verwaltungsgerichtshof oder Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof erhoben,
so ist mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe bis zu deren Entscheidung zuzuwarten. Dies gilt nicht, wenn
die Voraussetzungen des Abs. 2 zweiter Satz vorliegen.*

55.In § 53¢ Abs. 5 entfdllt die Wortfolge ,,diplomatischen und*.

56. In § 53¢ Abs. 6 werden die Wortfolge ,;aus dem Strafvollzugsgesetz* durch die Wortfolge ,,aus dem
Strafvollzugsgesetz — StVG, BGBIL Nr. 144/1969“ und die Wortfolge ,§§76 ff. des
Strafvollzugsgesetzes* durch die Wortfolge ,,§§ 76 ff StVG* ersetzt.

57.1In § 53d Abs. 2 und in § 54d Abs. 2 wird die Wortfolge ,,des Strafvollzugsgesetzes* durch den Begriff
SStVG ersetzt.
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58. In § 53e Abs. 2 wird das Zitat ,BGBI. Nr. 599 durch das Zitat ,BGBI. Nr. 599/1988* ersetzt.
59. In § 54 Abs. 3 wird das Zitat ,,BGBI. I Nr. 146 durch das Zitat ,,BGBI. I Nr. 146/2001“ ersetzt.

60. § 54a Abs. 3 und 4 lautet:

»(3) Der Strafvollzug ist auf Antrag oder von Amts wegen fiir die Dauer von mindestens sechs
Monaten aufzuschieben oder zu unterbrechen, wenn der Bestrafte wihrend der letzten sechs Monate
schon ununterbrochen sechs Wochen wegen einer von einer Verwaltungsbehdrde verhéngten Strafe in
Haft war und dem Strafvollzug nicht ausdriicklich zustimmt.

(4) Liegen die Voraussetzungen des § 53b Abs. 2 zweiter Satz vor, darf der Aufschub oder die
Unterbrechung des Strafvollzuges nicht bewilligt werden oder ist dessen bzw. deren Bewilligung von
Amts wegen zu widerrufen.*

61. In § 54b wird nach Abs. la folgender Abs. 1b eingefiigt:

»(1b) Als Grundlage fiir die Einbringung der vollstreckbar gewordenen Mahngebiihr ist ein
Riickstandsausweis auszufertigen, der den Namen und die Anschrift des Bestraften, den pauschalierten
Kostenbeitrag und den Vermerk zu enthalten hat, dass der Kostenbeitrag vollstreckbar geworden ist. Der
Riickstandsausweis ist Exekutionstitel im Sinne des § 1 der Exekutionsordnung, RGBI. Nr. 79/1896.

62. § 54b Abs. 3 erster Satz lautet:

,-Einem Bestraften, dem aus wirtschaftlichen Griinden die unverziigliche Zahlung nicht zuzumuten ist, hat
die Behorde auf Antrag einen angemessenen Aufschub oder Teilzahlung zu bewilligen, wodurch die
Strafvollstreckung aufgeschoben wird.*

63.In § 55 Abs. 2 entfillt die Wortfolge ,,Leumundszeugnissen oder*.

64. In § 64 Abs. 3 wird die Wortfolge ,,dem Dolmetscher durch die Wortfolge ,,dem Dolmetscher und
Ubersetzer™ ersetzt.

65. In § 64 Abs. 5 wird der Ausdruck ,,1 und 1a* durch den Ausdruck ,,1, laund 1b* ersetzt.

66. Die §§ 66a, 66b und 67 erhalten die Paragraphenbezeichnungen ,,§ 67., ,§ 69. und ,,.§ 70.“; § 68
entfallt.

67. Nach § 67 (neu) wird folgender § 68 (neu) samt Uberschrifi eingefiigt:
,Umsetzung von Richtlinien der Europiischen Union

§ 68. (1) §46 Abs. la und § 64 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBIL. I Nr. 57/2018
dienen der Umsetzung der Richtlinie 2010/64 EU uber das Recht auf Dolmetschleistungen und
Ubersetzungen in Strafverfahren, ABI. Nr. L 280 vom 26.10.2010 S. 1.

(2) §33 Abs.2, §36a, §44b und § 46 Abs. la in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I
Nr. 57/2018 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2012/13/EU iiber das Recht auf Belehrung und
Unterrichtung in Strafverfahren, ABI. Nr. L 142 vom 01.06.2012 S. 1.

(3) §32a, §33 Abs.2, §36, §40 Abs.2, §43 Abs.4 und §44 Abs. 1 Z3 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 57/2018 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2013/48/EU {iber das Recht
auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des
Européischen Haftbefehls sowie {iber das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug
und das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehérden wihrend des Freiheitsentzugs,
ABI. Nr. L 294 vom 06. 11.2013 S. 1.

(4) §34a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBIL. I Nr. 57/2018 dient der Umsetzung der
Richtlinie 2016/343/EU iiber die Stiarkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts
auf Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren, ABI. Nr. L 65 vom 11.3.2016 S. 1.*

68. Dem § 69 (neu) wird folgender Abs. 20 angefiigt:

»(20) Fiir das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 57/2018 gednderten oder
eingefiigten Bestimmungen und fiir das AuBerkrafttreten der durch das genannte Bundesgesetz
aufgehobenen Bestimmungen sowie fiir den Ubergang zur neuen Rechtslage gilt Folgendes:

1. § 24, § 32a samt Uberschrift, die Uberschrift vor § 33, § 33 Abs. 2 und 3, die Uberschrift vor
§ 34, § 34a samt Uberschrift, § 36 Abs. 1, 3 und 4, § 36a samt Uberschrift, § 40 Abs.2, § 43
Abs. 4, § 44 Abs. 1, § 44b, § 46 Abs. 1a und 2, § 53¢ Abs. 5, § 64 Abs. 3, die Anderungen der
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Paragraphenbezeichnungen der §§ 66a, 66b und 67, der Entfall des § 68 sowie § 68 (neu) samt
Uberschrift treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

2.8 5 Abs. 1a, § 14 Abs. 1, § 26 Abs. 3, § 27 Abs. 2a Z 1 und Abs. 3, § 30 Abs. 3 erster Satz, § 31
Abs.3 Z 3, § 32 Abs. 2, § 33a samt Uberschrift, die Uberschrift zum 2. Abschnitt des II. Teiles,
§ 34b samt Uberschrift, § 37a Abs. 1, Abs. 3 erster Satz und Abs. 4, § 39 Abs. 2 erster Satz,
§ 39a samt Uberschrift, § 41 Abs. 2, § 44 Abs.3 Z 1, § 45 Abs. 1 Z 6 und 7, die Uberschrift vor
den §§ 47 bis 49, § 47 Abs. 1 und Abs. 2, § 49 Abs. 2 und Abs. 3, § 49a Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6
letzter Satz und Abs. 10, § 50 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 6 letzter Satz, Abs. 7a und Abs. 9, § 52a
Abs. 2 letzter Satz, § 53b Abs. 3, § 53¢ Abs. 6, § 53d Abs. 2, § 53¢ Abs. 2, § 54 Abs. 3, § 54a
Abs. 3 und Abs. 4, § 54b Abs. 1b und Abs. 3 erster Satz, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 2 und § 64
Abs. 5 treten mit 1. Janner 2019 in Kraft. Zugleich treten § 27 Abs. 4, § 36 Abs. 2 erster Satz,
§ 37a Abs. 3 letzter Satz und § 53b Abs. 2 dritter Satz auBBer Kraft.

3. Verordnungen auf Grund der §§ 47 Abs. 2, 49a Abs. 1 und 50 Abs. 1 konnen bereits ab dem auf
seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie diirfen jedoch frithestens mit dem
1. Janner 2019 in Kraft gesetzt werden. Verordnungen, die auf Grund der §§ 47 Abs. 2 und 49a
Abs. 1 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2018 geltenden Fassung erlassen wurden, bleiben
bis zur Erlassung von Verordnungen auf Grund der §§ 47 Abs. 2 und 49a Abs. 1 weiter in Kraft.*

Artikel 4
Anderung des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes

Das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz — VwGVG, BGBI. I Nr. 33/2013, zuletzt gedndert durch
das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 138/2017 und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2017, BGBI. I
Nr. 164/2017, wird wie folgt geéndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 38 folgender Eintrag eingefiigt:
,»S 38a. Dolmetscher und Ubersetzer*

2. Im Inhaltsverzeichnis werden die Eintrége zu den §§ 57 und 58 durch folgende Eintrige ersetzt:

»$ 57. Umsetzung von Richtlinien der Européischen Union
§ 58. Vollziehung
§ 59. Inkrafttreten‘

3. In §25 erhdlt Abs. 6a die Absatzbezeichnung ,(6b)“; nach Abs. 5 wird folgender Abs. 6a (neu)
eingefiigt:

,»(6a) Eine Verlesung von Aktenstiicken kann unterbleiben, wenn diese Aktenstiicke von der Partei,
die die Verlesung verlangt, selbst stammen oder wenn es sich um Aktenstiicke handelt, die der die
Verlesung begehrenden Partei nachweislich zugestellt wurden.*

4. In § 25 Abs. 6b (neu) und § 47 Abs. 1 wird das Wort ,Einvernahme® durch das Wort ,,Vernechmung™
ersetzt.

5. In § 25 wird nach Abs. 6b (neu) folgender Abs. 6¢ eingefiigt:
,(6¢) Niederschriften bediirfen nicht der Unterschrift der Zeugen.*
6. In § 31 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,5 und § 30° durch den Ausdruck ,,5, § 30, § 38a Abs. 3 und § 50
Abs. 3“ ersetzt.
7. Nach § 38 wird folgender § 38a samt Uberschrifi eingefiigt:
,,Dolmetscher und Ubersetzer

§ 38a. (1) Ist ein Beschuldigter der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig, gehorlos oder
hochgradig hor- oder sprachbehindert, hat er das Recht auf Beiziehung eines Dolmetschers. Dies gilt
insbesondere fiir Beweisaufnahmen, an denen der Beschuldigte teilnimmt, fiir Verhandlungen und auf
Verlangen auch fiir den Kontakt des Beschuldigten mit seinem Verteidiger, sofern dies in unmittelbarem
Zusammenhang mit einer Verhandlung oder sonstigen Amtshandlung, an der der Beschuldigte teilnimmt,
steht und im Interesse einer zweckentsprechenden Verteidigung erforderlich ist.

(2) Koénnen Dolmetschleistungen fiir die Sprache, die fiir den Beschuldigten verstindlich ist, nicht
binnen angemessener Zeit zur Verfligung gestellt werden und ist das personliche Erscheinen des
Dolmetschers fiir die Gewihrleistung eines fairen Verfahrens nicht erforderlich, kann die
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Dolmetschleistung nach Maligabe der technischen Mdoglichkeiten des Verwaltungsgerichtes unter
Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildiibertragung erbracht werden.

(3) Soweit dies zur Wahrung der Verteidigungsrechte und eines fairen Verfahrens erforderlich ist,
hat ein der deutschen Sprache nicht hinreichend kundiger Beschuldigter das Recht auf schriftliche
Ubersetzung der wesentlichen Aktenstiicke innerhalb einer angemessenen Frist. Als wesentlich gelten
insbesondere die zur Beschwerde erstatteten AuBerungen, die schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses
und eine gegen das Erkenntnis von einer anderen Partei als dem Beschuldigten erhobene Revision. Auf
Antrag des Beschuldigten sind ihm weitere konkret zu bezeichnende Aktenstiicke schriftlich zu
iibersetzen, soweit die Erforderlichkeit einer Ubersetzung hinreichend begriindet wird oder offenkundig
ist. Die schriftliche Ubersetzung kann durch auszugsweise Darstellung des wesentlichen Inhalts, durch
miindliche Ubersetzung oder, wenn der Beschuldigte durch einen Verteidiger vertreten ist, durch
miindliche Zusammenfassung ersetzt werden, sofern dies einem fairen Verfahren nicht entgegensteht.

(4) Uber sein Recht auf Beiziehung eines Dolmetschers und Ubersetzers ist der Beschuldigte in einer
fiir ihn verstiandlichen Sprache zu belehren. Der Umstand der Belehrung ist schriftlich festzuhalten.

(5) Ein Verzicht des Beschuldigten auf schriftliche Ubersetzung ist nur zulissig, wenn er zuvor iiber
sein Recht und die Folgen des Verzichts in einer fiir ihn verstidndlichen Sprache belehrt wurde. Belehrung
und Verzicht sind schriftlich festzuhalten.

(6) Die Entscheidung iiber die Beiziehung eines Dolmetschers und Ubersetzers erfolgt durch
verfahrensleitenden Beschluss.*

8. § 47 Abs. 3 letzter Satz entfdllt.

9. Dem Text des § 48 wird die Absatzbezeichnung ,,(1)* vorangestellt, folgender Abs. 2 wird angefiigt:
,»(2) Eine Verlesung von Aktenstiicken kann unterbleiben, wenn diese Aktenstiicke von der Partei,

die die Verlesung verlangt, selbst stammen oder wenn es sich um Aktenstiicke handelt, die der die

Verlesung begehrenden Partei nachweislich zugestellt wurden.*

10. Dem § 50 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) Jedes Erkenntnis hat einen Hinweis auf die Voraussetzungen fiir die Bewilligung der
Verfahrenshilfe im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und im Verfahren vor dem
Verwaltungsgerichtshof zu enthalten.*

11. In § 52 Abs. 3 wird das Wort ,Dolmetscher” durch die Wortfolge ,,Dolmetscher und Ubersetzer*
erseizt.

12. Die §§ 57 und 58 erhalten die Paragraphenbezeichnungen ,.§ 58.“ und ,.§ 59..

13. Nach § 56 wird folgender § 57 samt Uberschrift eingefiigt:
,umsetzung von Richtlinien der Européischen Union

§57. (1) §38a Abs. 1, 2, 3, 5 und 6 und § 52 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1
Nr. 57/2018 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2010/64 EU iber das Recht auf Dolmetschleistungen
und Ubersetzungen in Strafverfahren, ABI. Nr. L 280 vom 26.10.2010 S. 1.

(2) §31 Abs.3, §38a Abs.3 und § 50 Abs.3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I
Nr. 57/2018 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2012/13 EU iiber das Recht auf Belehrung und
Unterrichtung in Strafverfahren, ABIL. Nr. L 142 vom 01.06.2012 S. 1.
14. Dem § 58 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

,(5) Das Inhaltsverzeichnis, § 25 Abs. 6a bis 6¢c, § 31 Abs. 3, § 38a samt Uberschrift, § 47 Abs. 1
und 3, § 48, § 50 Abs. 3, § 52 Abs. 3, § 57 (neu) samt Uberschrift und die Paragraphenbezeichnungen der
§§ 58 und 59 (neu) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 57/2018 treten mit Ablauf des Monats
der Kundmachung in Kraft.”

Van der Bellen

Kurz
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	52. § 52a Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	53. § 53b Abs. 2 dritter Satz entfällt.
	54. § 53b wird folgender Abs. 3 angefügt:
	55. In § 53c Abs. 5 entfällt die Wortfolge „diplomatischen und“.
	56. In § 53c Abs. 6 werden die Wortfolge „aus dem Strafvollzugsgesetz“ durch die Wortfolge „aus dem Strafvollzugsgesetz – StVG, BGBl. Nr. 144/1969“ und die Wortfolge „§§ 76 ff. des Strafvollzugsgesetzes“ durch die Wortfolge „§§ 76 ff StVG“ ersetzt.
	57. In § 53d Abs. 2 und in § 54d Abs. 2 wird die Wortfolge „des Strafvollzugsgesetzes“ durch den Begriff „StVG“ ersetzt.
	58. In § 53e Abs. 2 wird das Zitat „BGBl. Nr. 599“ durch das Zitat „BGBl. Nr. 599/1988“ ersetzt.
	59. In § 54 Abs. 3 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 146“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 146/2001“ ersetzt.
	60. § 54a Abs. 3 und 4 lautet:
	61. In § 54b wird nach Abs. 1a folgender Abs. 1b eingefügt:
	62. § 54b Abs. 3 erster Satz lautet:
	63. In § 55 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „Leumundszeugnissen oder“.
	64. In § 64 Abs. 3 wird die Wortfolge „dem Dolmetscher“ durch die Wortfolge „dem Dolmetscher und Übersetzer“ ersetzt.
	65. In § 64 Abs. 5 wird der Ausdruck „1 und 1a“ durch den Ausdruck „1, 1a und 1b“ ersetzt.
	66. Die §§ 66a, 66b und 67 erhalten die Paragraphenbezeichnungen „§ 67.“, „§ 69.“ und „§ 70.“; § 68 entfällt.
	67. Nach § 67 (neu) wird folgender § 68 (neu) samt Überschrift eingefügt:
	68. Dem § 69 (neu) wird folgender Abs. 20 angefügt:


	Artikel 4
	Änderung des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes
	1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 38 folgender Eintrag eingefügt:
	2. Im Inhaltsverzeichnis werden die Einträge zu den §§ 57 und 58 durch folgende Einträge ersetzt:
	3. In § 25 erhält Abs. 6a die Absatzbezeichnung „(6b)“; nach Abs. 5 wird folgender Abs. 6a (neu) eingefügt:
	4. In § 25 Abs. 6b (neu) und § 47 Abs. 1 wird das Wort „Einvernahme“ durch das Wort „Vernehmung“ ersetzt.
	5. In § 25 wird nach Abs. 6b (neu) folgender Abs. 6c eingefügt:
	6. In § 31 Abs. 3 wird der Ausdruck „5 und § 30“ durch den Ausdruck „5, § 30, § 38a Abs. 3 und § 50 Abs. 3“ ersetzt.
	7. Nach § 38 wird folgender § 38a samt Überschrift eingefügt:
	8. § 47 Abs. 3 letzter Satz entfällt.
	9. Dem Text des § 48 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ vorangestellt, folgender Abs. 2 wird angefügt:
	10. Dem § 50 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	11. In § 52 Abs. 3 wird das Wort „Dolmetscher“ durch die Wortfolge „Dolmetscher und Übersetzer“ ersetzt.
	12. Die §§ 57 und 58 erhalten die Paragraphenbezeichnungen „§ 58.“ und „§ 59.“.
	13. Nach § 56 wird folgender § 57 samt Überschrift eingefügt:
	14. Dem § 58 wird folgender Abs. 5 angefügt:
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